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hafteten Ausmalungen — durch Cassiodors Übertragung auch im Westen 
zur einer ungeahnten Fernwirkung, und die Mailänder Kirchtür-Szene 
wurde auf diesem Wege zu einem klassischen Historiengemälde, das über 
das ganze Mittelalter hinweg selbst noch in der Neuzeit etwa bei Peter 
Paul Rubens61) oder Edward Gibbon62) nichts an Glanz und Pathos 
eingebüßt hat. Daß dieses Bild indes selber bereits die Übermalung von 
sechs bewegten Jahrzehnten trägt, blieb dabei für mehr als ein Jahr­
tausend verborgen.
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R. Oldenbourg (Klassiker der Kunst 5, 4o. J. [1921]) S. 191.
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S. 102—113.

64) Hugo Koch, Die Büßerentlassung in der abendländischen alten Kirche, 
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Das Sinken der historischen Bildung war überdies begleitet von tief­
greifenden Wandlungen in den kirchlichen Rechtsgewohnheiten, die den 
folgenden Jahrhunderten ein angemessenes Verständnis des Mailänder 
Bußaktes zusätzlich erschwerten63). Hierzu gilt es zunächst, das Ge­
schehen des Jahres 390 von der kirchenrechtlichen Seite her zu erfassen. 
Das schriftliche Bußgebot des Ambrosius hatte sich nämlich auf die Be­
achtung von disziplinären Forderungen bezogen, wie sie die Alte Kirche 
ganz generell stellte. Ein Vergehen von der Schwere des Mordes bedingt 
danach die Exkommunikation, d. h. den Ausschluß von Gottesdienst und 
Sakramenten, der nur in einem langwierigen Bußverfahren überwunden 
werden kann64). Am Anfang stehen dabei die Wiederzulassung des reue­
willigen Sünders zum Gottesdienst und seine Zuweisung zum besonderen 
Stand der Büßer; dies zu erreichen, war eben die Aufgabe des 51. Brie­


